
 

Erklärung zum Datenschutz: Die vorangegangenen Informationen werden elektronisch verarbeitet und sind ausschließlich zur 
Verwendung innerhalb der Gesellschaft bestimmt. Mit Absenden des Mitgliedsantrages geben Sie ausdrücklich Ihre Einwilligung zur 
Datenverarbeitung. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt: • für administrative Zwecke der Gesellschaft, • für die Zugangseinrichtung in 
den Mitgliederbereich der Webseite der Gesellschaft • für den Erhalt von Mitgliederinformationen und der Gesellschaftszeitschrift (ZfGG) 
Der regelmäßige Mitgliedernewsletter kann abbestellt werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit zurücknehmen. 

Geschäftsstelle der DGGG e. V. 
An der Wuhlheide 232 A 
12459 Berlin 
oder per Fax +49 (0)30 - 52137272 
 
 

Antrag auf Mitgliedschaft 
(Bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen) 
 

 Frau   Herr   Juristische Person 
 
 
Titel  Name       Vorname (bitte ausschreiben) 
 
 
Geburtsdatum   Akademischer Abschluss   Berufliche Position 
 
 
Anschrift dienstlich (auch angeben, wenn dies nicht die Korrespondenzanschrift ist) 
 
 
 
 
 
Telefon    Telefax    E-Mail 
 
 
Anschrift privat 
 
 
 
Telefon    Telefax    E-Mail 
 
Korrespondenzanschrift:  dienstlich   privat 
 
Antrag auf Aufnahme als: (siehe Satzung) 
 
 ordentliches Mitglied   außerordentliches Mitglied   förderndes Mitglied 
 
Ich beantrage die Doppelmitgliedschaft und bin bereits Mitglied der  DGG  SGG  ÖGGG  
(bitte entsprechende Nachweise vorlegen) 
 
Wissenschaftliche Forschung ist Teil meiner Arbeitsaufgaben:  Ja  Nein 
 
Wenn ja: Forschungsschwerpunkt ____________________________________________________________ 
 
In meiner Tätigkeit bearbeite ich gerontologisch-geriatrische Anliegen 
 in der Praxis   in der Forschung 
 
Bitte um Zuordnung zur Sektion:    I  Experimentelle Gerontologie/Biogerontologie 

  II  Geriatrische Medizin 
  III  Sozial- und verhaltenswissenschaftliche Gerontologie

   IV Soziale Gerontologie und Altenarbeit 
 
Veröffentlichung von Titel Vorname Nachname und Institut in den Mitteilungen der DGGG (ZfGG) erlaubt  
Gratulation zum runden Geburtstag ab 60 Jahre in den Mitteilungen der DGGG (ZfGG) erlaubt  
 
 
 
 
Datum      Unterschrift 


